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anhand der Quellen ist es seither nicht mehr gekommen8. Eine neuer-
liche Klärung der Frage, ob eine Wahl stattgefunden hat, scheint des-
halb durchaus angebracht, auch wenn sie letztlich nicht mit einem
neuen Ergebnis aufwarten kann, da ja beide denkbaren Alternativen,
nämlich schlichtweg Ja oder Nein, bereits vorgeschlagen wurden. Wel-
che verdient also den Vorzug?

Zunächst ist festzuhalten: Eine Königserhebung Arnulfs ist außer-
halb dieser Salzburger Annalen nirgends bezeugt, weder in der gleich-
zeitigen alemannischen Annalistik, noch bei den wenig jüngeren otto-
nischen ’Hofhistoriographen‘, noch in der bayerischen Annalistik des
Hochmittelalters, die sich auf ältere Vorlagen zurückverfolgen läßt.
Man bräuchte nicht so deutlich auf diesen Umstand hinzuweisen,
wenn sich die Aussage der Salzburger Annalen eindeutig und aus-
schließlich als Königswahl deuten ließe. Muß aber mit dem dort ste-
henden regnare unbedingt die Erlangung der Königswürde gemeint
sein? Die Salzburger Annalen selbst geben keinen eindeutigen Auf-
schluß, wählen sie doch stets eine andere, unzweideutige Formulie-
rung, wenn von einer tatsächlichen Königserhebung die Rede ist9. Daß
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